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Nun doch eine Erhöhung der BAföG-Leistungen – Regierung stärkt 

Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit 

 

Berlin, Stand 6. Juni 2024 - Das Deutsche Studierendenwerk (DSW) begrüßt die geplanten Verbesserungen im 

Rahmen der 29. BAföG-Novelle, die eine Erhöhung der Bedarfssätze um 5 Prozent und der Wohnkostenpauschale 

von 360 auf 380 Euro vorsehen. Zudem sollen die Elternfreibeträge um 5,25 Prozent steigen, und die Erhöhung 

des Darlehensanteils werde zurückgenommen. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen 

Studierendenwerks (DSW) erklärt: „Dass nun auch auf Druck des Parlaments nachgebessert wird beim BAföG, 

insbesondere bei den Bedarfssätzen und der Wohnpauschale, ist ein wichtiges politisches Signal,“ und betont 

gleichzeitig: „diese Anpassungen seien zwar positiv, genügen aber nicht, um das BAföG ausreichend zu stärken.“ 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Deutschen Studierendenwerks: 

Pressestatement des DSW. „Bildung sollte für alle zugänglich bleiben, unabhängig von der sozialen Herkunft.“ 

 

Berlin, Stand 19. Juni 2024 - Die Bundesregierung hat jetzt eine entscheidende Maßnahme zur Unterstützung 

von Studierenden in Deutschland angekündigt: eine signifikante Erhöhung der BAföG-Leistungen. Diese 

Maßnahme zielt darauf ab, die finanzielle Belastung von Studierenden zu verringern und ihnen den Zugang zu 

hochwertiger Bildung zu erleichtern. 

Bildungsministerin Frau Bettina Stark-Watzinger betonte in ihrer Pressekonferenz die Bedeutung der Anpassung: 

"Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Mit der Erhöhung des BAföG setzen wir ein klares Zeichen 

für mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem."  

 

Die Erhöhung umfasst mehrere wichtige Aspekte: 

1. Anhebung der Bedarfssätze: Die monatlichen BAföG-Sätze werden um 5 Prozent erhöht. Dies bedeutet, 

dass Studierende künftig bis zu 861 Euro monatlich erhalten können, anstatt bisher maximal 781 Euro. 

2. Erhöhung der Elternfreibeträge: Die Freibeträge für das Einkommen der Eltern werden um 5,25 Prozent 

angehoben. Dadurch können mehr Studierende BAföG in Anspruch nehmen, deren Eltern bisher knapp 

über den Einkommensgrenzen lagen. 

3. Wohnzuschläge: Die Zuschläge für Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, werden ebenfalls 

angepasst. Die Hochschulregion Freiburg betreffend wird der Wohnzuschlag von 360 auf 380 Euro pro 

Monat erhöht, um den gestiegenen Mietpreisen gerecht zu werden. 

 

Die BAföG-Reform wird ab dem Wintersemester 2024/2025 in Kraft treten. Studierende, die bereits BAföG 

beziehen, werden automatisch von der Erhöhung profitieren. Neue Anträge können ab sofort gestellt werden. 

Die Bundesregierung ruft alle berechtigten Studierenden dazu auf, ihre Ansprüche zu prüfen und gegebenenfalls 

einen Antrag zu stellen. Weitere Informationen und Unterstützung sind auf der offiziellen BAföG-Website und bei 

den Studierendenwerken erhältlich. 

Für weitere Informationen und Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: 

https://www.studierendenwerke.de/beitrag/doch-leichte-erhoehungen-beim-bafoeg-presse-statement-des-deutschen-studierendenwerks


Pressebüro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

Tel.: +49 30 1857-1234 

E-Mail: presse@bmbf.bund.de 

Website: www.bmbf.de 

 

Über das Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) setzt sich für die Förderung von Bildung, Wissenschaft 

und Forschung in Deutschland ein – durch gezielte Maßnahmen und Programme die Bildungslandschaft zu stärken 

und jedem Bürger den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen. 

 
 
 
Kontakt: 
Studierendenwerk Freiburg A.d.ö.R. 
Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation 
Basler Straße 2  
79100 Freiburg  
Tel. 0761  2101 – 322 
 
presse@swfr.de; www.swfr.de 
instagram.com/studierendenwerk_freiburg 
www.youtube.com/user/KanalSWFR 
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